
An einen Haushalt - Amtliche Mitteilung
zugestellt durch post.at

Gemeinde-Info 
April 2022

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Der Bürgermeister informiert

Gemeinde 
A l le rhe i l igen 
b e i  W i l d o n
8412 Allerheiligen bei Wildon  240
Telefon: 03182/8204-0 |  Fax:  - 20

Amtsstunden:
Montag bis Freitag   0800 - 1200

Donnerstag   1500 - 1900

www.allerheiligen-wildon.at

In den letzten Monaten wurden durch zahlreiche Maßnahmen und Entscheidungen viele 
wichtige Schritte für die Versorgung unserer Bevölkerung in Allerheiligen gesetzt. 
Dafür wurden die unten angeführten Themen in  Ausschussitzungen, Besprechungen 
und im Gemeinderat beraten und beschlossen.

• Am 2. April wurde, nach fast 1 1/2 Jahren ohne direkte ärztliche Versorgung in unserer Gemeinde, die neue 
Praxis von Frau Dr. Cornelia Kraxner eröffnet. Somit kann ein langes und arbeitsintensives Kapitel für die 
Gesundheitsversorgung in Allerheiligen abgeschlossen werden. 

• Die Nachfolge des Cafe & Nahversorgers ab Mai 2022 wurde beschlossen. Elisabeth Koval und Maria Sekli 
werden mit ihrem „Lieblingsplatz“ die Versorgung (Nahversorger und Postpartner) übernehmen und ihren 
Wunschtraum vom Cafe umsetzen.

• Die Erweiterung der Buslinie 521 von Graz nach Allerheiligen können wir als Verhandlungserfolg verzeichnen. 
Ab Juli 2022 wird der Fahrplan deutlich verdichtet und der öffentliche Verkehr ausgebaut. Mit den Gemeinden 
Fernitz-Mellach und Gössendorf wurde die Finanzierung sichergestellt. An einem weiteren Ausbauschritt 
mit der Anbindung des Nahverkehrsknoten Bahnhof Wildon wird derzeit unter Hochdruck gearbeitet. Diese 
Anbindung sollte ab Juli 2023 ermöglicht werden.

• Im Bereich der öffentlichen Sicherheit wurde ein neues Fahrzeugkonzept für die  Feuerwehren Allerheiligen b.W. 
und Feiting erarbeitet. Bis 2032 wurden die Ersatz- und Neuanschaffungen festgelegt um die Einsatzfähigkeit 
und Schlagkraft der beiden Feuerwehren sicherzustellen und auszubauen.

• Der Hochwasserschutz für den Bereich Siebing wurde im Detail vorgestellt und die betroffenen Anrainer 
über die Baumaßnahmen informiert. Nach der Zustimmung aller Grundstückseigentümer kann nun die 
wasserrechtliche Einreichung der Hochwasserschutzbauten erfolgen. 

In dieser Ausgabe finden Sie im Innenteil weitere wichtige Informationen. Unter anderem findet heuer wieder 
der Steirische Frühjahrsputz in unserer Gemeinde statt. Ich lade jetzt schon alle ein sich an dieser Aktion zu 
beteiligen und unser Allerheiligen bestmöglich „sauber zu halten“. Treffpunkt ist am 6. Mai 2022 um 830 Uhr 
beim Bauhof Allerheiligen. 

Für den Erhalt unserer lebenswerten Gemeinde bitte 
ich auch alle Hundebesitzer den Hinweis im Innenteil 
zu berücksichtigen. Leider gibt es anscheinend auch 
„schwarze Schafe“ unter den großteils vorbildlichen 
Hundebesitzern. Einige Vierbeiner benutzen unsere 
schönen Wiesen und Grünstreifen als Hundeklo. Wir 
bitten alle Hundehalter um eine ordnungsgemäße 
Entsorgung. 

Abschließend möchte ich Ihnen und Ihren Familien ein 
wunderschönes Osterfest wünschen.  

Frohe Ostern! 
Herzlichst Euer Bürgermeister 

Christian Sekli

Foto sowie Figuren von Walter Blazek, Nierathberg



Brauchtumsfeuer Waldbrandverordnung

Hundesackerl

Informationen zum Abheizen von pflanzlichen 
Materialien!

Nach den Bestimmungen des Bundesluftrein- 
haltegesetzes ist das Verbrennen von pflanzlichen 
Materialien außerhalb dafür genehmigter Anlagen 
ganzjährig verboten. Für das Entfachen von „Brauch-
tumsfeuern“ bestehen Ausnahmen mit strengen 
zeitlichen Einschränkungen.

Brauchtumsfeuer sind Feuer im Rahmen von Brauch-
tumsveranstaltungen. Das Entzünden eines Oster-
feuers ist am Karsamstag, 16.04.2022, im Zeitraum 
von 15 bis 3 Uhr früh zulässig.
In unserer Gemeinde ist es auch möglich, dass  
private Personen ein Brauchtumsfeuer entfachen 
dürfen. Die gesetzlichen Vorgaben sind einzuhalten.

Vorgaben:
Es darf nur trockenes Holz (Baum- und Strauch-
schnitt) ohne Rauch- und Geruchsentwicklung 
punktuell (d.h. im unmittelbaren Anfallsbereich der 
Materialien) verbrannt werden (nur unter diesen 
Voraussetzungen handelt es sich nicht um Abfall). 
Ein „Zusammensammeln“ von Strauch- und Baum-
schnitt zu sehr großen Feuern ist nicht zulässig!

Keinesfalls dürfen Abfälle, insbesondere Altholz 
(Baumaterial, Verpackungen, Paletten, Möbel, usw.) 
und nicht biogene Materialien (Altreifen, Gummi, 
Kunststoffe, Lacke, usw.) bei Brauchtumsfeuern 
mitverbrannt werden. Abfälle sind nach den abfall-
rechtlichen Bestimmungen über die Sammelein-
richtungen der Gemeinden (Altstoffsammelzentren, 
Sperrmüllabfuhr) oder über befugte Abfallsammler 
zu entsorgen!

In jedem Fall sollten Sie bereits länger gelagertes 
Material umlagern, um Kleintieren (z.B. Igel, Mäuse, 
Vögel) ein Überleben zu ermöglichen!

Die bei den Brauchtumsfeuern anfallenden Aschen 
sind entsprechend den abfallrechtlichen Bestim-
mungen zu verwerten bzw. zu entsorgen. 

Das Verbrennen von nicht geeigneten Materialien 
und das Verbrennen außerhalb der vorgesehenen 
Brauchtumstage (16. April Karsamstag, 21. Juni - 
Sonnwendfeier) wird nach den Bestimmungen des 
Bundesluftreinhaltegesetz von der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu € 3.630.-- 
bestraft!

Verordnung mit der das Entzünden von Feuer und 
Rauchen im Wald in Zeiten besonderer Brandgefahr 
verboten wird!

Aufgrund des § 41 des Forstgesetzes wird verordnet:

Zur Hintanhaltung von Waldbränden ist im gesam-
ten Verwaltungsbezirk LEIBNITZ das Entzünden von  
Feuer und das Rauchen im Wald und in Waldnähe 
(Gefährdungsbereich) für jedermann verboten.

Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen  
Verwaltungsübertretungen dar.

Hundesackerl / Hunde-
kotbeutel NUR im Rest-
müll entsorgen!

Leider werden immer  
öfters Hundekotsackerl 
an Wegen oder in Wiesen  
entsorgt!

Hinweis an alle Besitzer über das Halten von Tieren:
§ 3b Abs. (3) des Landessicherheitsgesetzes besagt, 
dass Hunde an öffentlich zugänglichen Orten, wie 
auf öffentlichen Straßen oder Plätzen, Gaststätten,  
Geschäftslokalen und dergleichen, entweder mit  
einem um den Fang geschlossenen Maulkorb zu  
versehen oder so an der Leine zu führen sind, 
dass eine jederzeitige Beherrschung des Tieres  
gewährleistet ist!

Alle Hunde, die älter als 3 Monate alt sind, müssen 
ausnahmslos bei der Gemeinde des Hauptwohn-
sitzes angemeldet werden! Formulare liegen im  
Gemeindeamt auf.

Es gibt viele Hundesackerlspender entlang von  
Wegen und Plätzen. Es wird ersucht, die gebrauchten 
Sackerl über die öffentlichen Müllbehälter oder den 
hauseigenen Restmüll richtig zu entsorgen!

Hundekot in Wiesen, an Gehwegen und Straßen muss 
von den Besitzern entsorgt werden!



Seniorenurlaubsaktion

Kürbiskernöl prämiert Volksbegehren - Eintragungsverfahren

Die Urlaubsaktion für Senior*innen 2022 des  
Landes Steiermark wird von der Abteilung 11  
Soziales,  den Bezirkshauptmannschaften und den 
Gemeinden organisiert und findet in ausgewählten 
Gaststättenbetrieben in der Steiermark statt. Die 
Dauer des Urlaubsaufenthalts beträgt insgesamt  
sieben Nächte und ist für Senior*innen, welche die 
Voraussetzungen erfüllen, kostenlos. 

Teilnehmen können Personen, die bis zum 31.12.2022 
das 60. Lebensjahr vollendet haben, ihren Haupt-
wohnsitz in der Steiermark haben, die sich ohne  
Betreuung, Hilfestellung oder Aufsicht am Urlaubsort 
zurechtfinden (höchstens Pflegestufe 2) und deren 
Gesamtnettoeinkommen den Richtsatz nicht über-
steigt. 

Richtsätze für das Nettoeinkommen: 

• allein lebende Personen € 1.128,74 
• für Ehepaare oder Lebensgemeinschaften 
 € 1.733,74 (gemeinsames Nettoeinkommen)

Turnus 1 vom 03.05. bis 10.05.2022
Eisenerzerhof - Fam. Schopper in Eisenerz
Mooswirt - Fam. Gössweiner in Landl

Turnus 2 vom 28.09. bis 05.10.2022
Mooswirt - Fam. Gössweiner in Landl

Anmeldungen bis spätestens 19. April 2022 im 
Gemeindeamt (Telefon 03182 / 8204).

Die Landesprämierung für Steirisches Kürbiskernöl 
g.g.A. hat heuer zum 23 mal stattgefunden. 

Als sichtbares Zeichen für die produzierte „Top 
Qualität“ dürfen die diesjähigen prämierten Betriebe 
die goldene Plakette „Prämierter Steirischer 
Kernölbetrieb 2022“ verwenden. Diese darf auf den 
Kürbiskernöl-Flaschen zusätzlich zur Herkunfts- und 
Qualitätsmarke „Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.“ 
(geschützte geografische Angabe) geführt werden. 
Somit sind die Qualitätsbetriebe für die Kernöl-
Liebhaber auch leicht erkennbar.

Die prämierten Betriebe aus 
unserer Gemeinde:

• Feirer Silvia, Großfeiting
• Hubmann Anita, Inzenhof
• Kowald Josef, Kulmberg

Wir gratulieren allen prämierten Betrieben, besonders 
Familie Kowald, die bereits zum 20. Mal prämiert 
wurde!

Zu den Volksbegehren
• Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren
• Arbeitslosengeld RAUF!
• NEIN zur Impfpflicht
• Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen!
• Impfpflichtabstimmung: NEIN respektieren!
• Mental Health Jugendvolksbegehren
• Stoppt Lebendtier-Transportqual

wurden Einleitungsanträge gestellt. Diese Volksbe-
gehren können im Eintragungszeitraum vom 2. bis 
9. Mai 2022 unterschrieben werden.

Stimmberechtigte (österreichische Staatsbürger-
schaft, Vollendung des 16. Lebensjahres) können 
durch einmalige eigenhändige Eintragung ihrer 
Unterschrift auf einem von der Gemeinde zur Ver-
fügung gestellten Eintragungsformular erklären. 
Die Eintragung muss nicht auf einer Gemeinde  
erfolgen, sondern kann auch online getätigt werden 
(www.bmi.gv.at/volksbegehren).

Bitte beachten: Personen, die bereits eine  
Unterstützungserklärung für ein Volksbegehren  
abgegeben haben, können für dieses Volks- 
begehren keine Eintragung mehr vornehmen, da 
eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als 
gültige Eintragung zählt!

Im Gemeindeamt Allerheiligen bei Wildon kann die 
Eintragung zu den folgenden Zeiten erfolgen:

Montag, 2. Mai 2022  von 0800 bis 1600 Uhr
Dienstag, 3. Mai 2022  von 0800 bis 2000 Uhr
Mittwoch, 4. Mai 2022  von 0800 bis 1600 Uhr
Donnerstag, 5. Mai 2022 von 0800 bis 2000 Uhr
Freitag, 6. Mai 2022  von 0800 bis 1600 Uhr
Samstag, 7. Mai 2022  von 0900 bis 1100 Uhr
Montag, 9. Mai 2022   von 0800 bis 1600 Uhr

Es sind alle aufgerufen am steirischen Frühjahrs-
putz teilzunehmen. Setzen wir ein Zeichen gegen das  
unbedachte Wegwerfen von Müll und reinigen wir 
Grünanlagen, Wiesen, Wälder, Bachläufe etc.

Am Freitag, 06.05.2022 beteiligt sich die Gemeinde 
mit der Volksschule, den Feuerwehren, der Berg- und 
Naturwacht und hoffentlich vielen Personen am Früh-
jahrsputz in unserer Gemeinde.

Treffpunkt: 0830 
beim Bauhof/ASZ/Sportplatz

Freitag
06.05.



Gesunde Gemeinde

Gesundheitsorientiertes Yoga in Allerheiligen
Du suchst einen gesunden Ausgleich zu deinem 
stressigen Alltag und möchtest nicht nur deinem 
Körper, sondern auch deiner Seele etwas Gutes tun:

Gönne dir Deine Auszeit! 

In meinen Kursen steigern wir achtsam deine 
Beweglichkeit, stärken deine Muskeln und fördern 
deine Ausdauer auf sanfte Art. In jedem Kurs 
kümmern wir uns intensiv um deine Wirbelsäule 
und versuchen Spannungen im ganzen Körper durch 
gezielte fasziale Dehnungen abzubauen. Du und dein 
Körper stehen im Mittelpunkt!

Ort: FF Allerheiligen
Zeit: Donnerstag 18:00 Uhr
10er Block: € 100,-  /  5er Block: € 55,-

Info & Anmeldung: Elen Szabo 0664 / 138 44 73

Dipl. Yogatrainerin
Integrale Faszienyogatrainerin, Yin-Yoga und 
Meridian-Yogatrainerin, Thai Yoga Bodyworkerin, 
Kinderyogalehrerin, Fitness und Wellnesstrainerin

Ronny’s Gesundheitstipp:

Heute möchte ich Euch ein paar interessante Fakten 
näherbringen, welche positiven Auswirkungen Sport 
auf unseren Körper hat: 
• nach dem Training sinken Blutdruck und Insulinwerte 

für einige Stunden
• nach wenigen Monaten passt sich das Herz der 

neuen Belastung an
• Blutdruck und Puls sind auch an Tagen ohne Sport 

niedriger
• das wiederum entlastet das Herz und senkt das 

Risiko für viele Krankheiten
• moderates Krafttraining stärkt besonders die 

Muskulatur und Knochen
• ausgewogenes Training mit entsprechenden 

Regenerationspausen verbessert das Immunsystem
• das Risiko an Diabetes zu erkranken, sinkt
• Sport wirkt auch positiv auf das Gehirn und 

stabilisiert die Denkleistung
• die Widerstandskraft gegen Stress in unserem 

täglichen Leben wird gestärkt
• MAN IST EINFACH BESSER DRAUF

Das sind doch einige schlagkräftige Argumente, um 
heute (!) – nicht morgen oder übermorgen, ein etwas 
sportlicheres Leben zu beginnen.

In diesem Sinne wünsche ich Euch einen gesunden 
Start in den Frühling! 

Ronny Sekli
Dipl. Fitness- und Gesundheitstrainer

Wöchentlicher 
Lauf- und Walking-TREFF
Mittwochs um 1900 Uhr
Treffpunkt: 
Parkplatz Gemeindeamt

Fit for Fun Allerheiligen

Bodystyling-Ausdauerkraft-Cardio-Aerobic-
Bauch-Beine-Po - NEU: Pilates trifft Yoga

Montag 1830 - 1940  (low) leichte Intensität
Montag 1945 - 2100 Pilates trifft Yoga
Dienstag 1900 - 2030 (high) höhere Intensität
Donnerstag 1830 - 1940 (low) + 1945 - 2115 (high)

Ort: Turnsaal Volksschule
8412 Allerheiligen bei Wildon 170
Info: Sabine 0664 2528398
Ronny 0699 88492019 -  Angelina 0664 3819059

Wirbelsäulengymnastik
jeden Mittwoch von 1830 bis 1930 Uhr
Ort: Turnsaal Volksschule
Info: 0664 / 88192339 (Christa Handl)
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08.04.
Fr | 1900

18.04.
Mo | 1900

29.04.
Fr | 1900

17.04.
So | 1130

29.04.
Fr | 1900

30.04.
Sa | 1400

01.05.
So

14.05.
Sa | 1330

14.04.
10.04.

17.04.
16.04.

Fußball Regionalliga - Sportanlage
ASV - Union Gurten

Fußball Regionalliga - Sportanlage
ASV - SK Treibach

Fußball Regionalliga - Sportanlage
ASV - WSC Hertha

Ostereier suchen - Kirchplatz 
Frauenbewegung

Ortsfrauentag 
Frauenbewegung
Frühlings-Bastlerei für Kinder
Anm. bis 23.04. 0664/2062104
Frauenbewegung, bei FF Allerheiligen 

Maibaumaufstellen 
Sparverein Gasthof Windisch

Bereichsfeuerwehr-Leistungsbewerb 
und Seniorentreffen, FF Feiting
Sportanlage, Gemeindehalle

1830 Gründonnerstag
1030 Palmweihe

1030 Ostersonntag
1800 Osternacht

Veranstaltungen / Termine

Termine 
der Pfarre


